Zentralcomputer anstatt ärztliche Schweigepflicht

B. Ullrich

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV-Modernisierungsgesetz (GMG), wurden die Krankenkassen 2004 verpflichtet, die bisherige Krankenversichertenkarte zu einer „elektronischen Gesundheitskarte“ (man beachte die neusprechmäßige Umbenennung!) zu erweitern. Im Paragraph 291a des fünften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB V) ist die Einführung der Gesundheitskarte festgeschrieben.

Bei der sogenannten Gesundheitsreform geht es nur vordergründig um Geld und Kosten. Im Grunde handelt es sich  um einen kompletten Umbau des bisherigen Systems. 

Bisher gibt es den Risikostrukturausgleich RSA, der den Kassen, die aufgrund ihrer Mitgliederstruktur und/oder aufgrund besonders wirtschaftlicher Verwaltung einen Überhang erzielten, diesen Überhang abnimmt, um ihn an bedürftige Kassen – meistens die AOK – weiterzureichen. Für diesen RSA werden nur wenige Daten erhoben, wie Alter, Geschlecht und Durchschnittseinkommen. Auf der Suche nach einem anderen Geldumverteilungssystem entwickelte und verabschiedete man nun ein System namens „Morbi-RSA“, morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich. Dieser soll sich an der echten Gesundheitssituation aller Patienten bzw. Kassenmitglieder ausrichten, um so „gerechtere“ Ausgleichszahlungen für den RSA zu finden. Daß diese Änderung nicht zu Mehreinzahlungen in den gesamten Topf führt, sondern das Vorhandene lediglich  anders umverteilt, sei nur am Rande bemerkt.

Für den Morbi-RSA müssen die Erkrankungen der Versicherten anhand von Diagnosen und Arzneimittelverordnungen klassifiziert werden. Wissenschaftler haben im Auftrag der Bundesregierung (und diese m. E. im Auftrag der WHO!) insgesamt 18 Verfahren zur Klassifikation von Krankheiten auf ihre Tauglichkeit für den Morbi-RSA geprüft. Sie empfehlen in ihrem Gutachten – wir sind ganz doll erstaunt! - das amerikanische Modell "RxGroups+IPHCC". Dieses Verfahren ermittelt Zuschläge für die Morbiditätsmerkmale Arzneimittelverordnungen, Krankenhausdiagnosen, Erwerbsminderungsstatus und für Alter und Geschlecht. Das Ergebnis wird als „Morbi-RSA Stempel“ bezeichnet und beschreibt eigentlich ein deutliches medizinisches Persönlichkeitsprofil jedes Bundesbürgers im Sinne einer Punktwert-Klassifizierung. In dieses Profil kommen neben den gesamten persönlichen Daten alle bestimmenden Gesundheitsfaktoren sowie die Sozialanamnese, d.h. Alter, Herkunft, Schulbildung, Berufsausbildung, Berufssituation, die gesundheitliche Historie von Eltern oder Verwandten, aber auch genetische Dispositionen wie Erbkrankheiten oder daraus folgende chronische Erkrankungen.

Der Morbi-RSA Stempel jedes Bundesbürgers muß von den Krankenkassen erstellt und geführt werden. Dabei taucht natürlich die Frage auf, wie diese Fülle von Patientendaten zu den Kassen kommt. Bisher haben die Krankenkassen keinen Zugriff auf die Krankheitsdaten ihrer Patienten. Zwischen die abrechnenden Ärzte und die bezahlenden Kassen ist die kassenärztliche Vereinigung geschaltet. Dieses Grundprinzip war also für das neue Verfahren zu umgehen.

Hier kommt nun die elektronische Gesundheitskarte eGK ins Spiel.

Diese e-Card (eGK), die uns hauptsächlich mittels des Kostenarguments als Fortschritt verkauft wird, ist ein Sammelbegriff für ein sog. "Telematiksystem", bei dem bundesweit alle 123.000 niedergelassenen Ärzte, 65.000 Zahnärzte, 21.000 Apotheken, 2.200 Krankenhäuser und knapp 270 Krankenkassen
Der für den Bürger freiwillige 2. Teil, der angeblich erst in 8 bis 10 Jahren komplettiert werden soll (das ist wie mit dem längst geplanten EU-Beitritt der Türkei – er wird als in weiter Ferne liegend dargestellt, damit sich der Protest in Grenzen hält), besteht dann in der Speicherung medizinischer Patientendaten wie Diagnosen, Therapien, Medikamentenhistorie oder gleich der ganzen Patientenakte. In einer Propagandabroschüre der Regierung (siehe www.die-gesundheitskarte.de ) wird ständig betont, daß der Patient Herr über seine Daten bleibt und die Speicherung freiwillig geschieht. Allerdings kann er seine Daten nur zusammen mit jemandem einsehen, der zugleich einen (neu geschaffenen) Heilberufeausweis mit einschiebt. Sich die eigenen Daten in Ruhe zu Hause anzuschauen ist nicht vorgesehen. Und was soll man von der folgenden Formulierung halten: „Das Zwei-Schlüssel-Prinzip - Zugriff auf die Gesundheitsdaten haben – mit Einverständnis des Patienten – beispielsweise Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte oder Apothekerinnen und Apotheker. Mit ihrem elektronischen Heilberufsausweis verfügen sie über den ersten von zwei Schlüsseln, um auf die Gesundheitsdaten zuzugreifen. Der Heilberufsausweis alleine reicht jedoch in den meisten Fällen nicht aus. Wer den Tresor mit den Gesundheitsdaten öffnen will, benötigt in der Regel zwei Schlüssel.“ Dazu scheint es also planmäßige Ausnahmen zu geben, siehe fettgedruckte Puddingformulierungen. Ein Zugriff durch Unbefugte ist angeblich ausgeschlossen. Doch wer bestimmt, wer „befugt“ ist? Weiter unten in der Broschüre heißt es dann: „Auch andere im Gesundheitswesen tätige Berufsgruppen können zukünftig über entsprechende Ausweise verfügen, soweit sie für ihre Arbeit Zugriff auf Teile der Gesundheitskarte benötigen.“ Die Gruppe der Zugreifenden scheint beliebig erweiterbar zu sein. Interessant dürfte der Zugriff auch für Betriebsärzte größerer Konzerne sein...
Während für den freiwilligen zweiten Teil ein umfangreiches „Akzeptanzmarketing“ (Neusprech für „Propaganda“) zusammengebraut wurde, ist der für alle gesetzlich vorgeschriebene erste Teil kaum diskutiert worden, und wenn, dann nur unter dem Aspekt der damit verbundenen horrenden EDV-Kosten für die betroffenen Berufsgruppen. Dieser erste Teil ist obligatorisch, für jeden Bundesbürger verpflichtend, enthält die neue lebenslange Versicherungsnummer und das neue elektronische Rezept. Letzteres soll so schnell als möglich das bisherige Papierrezept ersetzen, was auch bedeutet, daß die Daten der e-Rezepte über den Zentralserver erfaßt und ausgewertet werden. Besondere Datenschutzvorkehrungen gelten für den 1. Teil der eGK nicht. 

Diese Anordnung ist interessant, weil das e-Rezept ohne Berücksichtigung der Medikamentenhistorie für die Ärzte medizinisch zunächst unbedeutend ist. Insoweit fragt man sich, wieso das e-Rezept im 1. Teil der eGK angeordnet wurde? Die Handhabung ist auch wesentlich aufwendiger, weil der Arzt, anstatt einfach zum Rezeptblock zu greifen, dieses Rezept nun im Rechner ausfüllen, jedesmal seinen neuen Heilberufeausweis in einen Kartenleser stecken und auch eine PIN-Geheimnummer sowie eine Signatur eingeben muß. Zusätzlich – von wegen Papierersparnis! – kann er einen Beleg ausdrucken, welchen man ebenfalls wie ein Rezept in der Apotheke vorlegen kann, um ohne Vorlage der e-Card das verschriebene Medikament zu erhalten. 

Eine Antwort hierzu liegt im Datenbedürfnis des Morbi-RSA (und eventuell uns unbekannter Instanzen??), der die Umverteilung der Versichertengelder an die Kassen regeln soll.

Mittels der gesammelten Daten der e-Rezepte jedes Patienten können durch „retrogrades Screening“ medizinische Beurteilungen jedes Versicherten erstellt werden. Durch die Verbindung mit der neuen lebenslangen Versichertennummer lassen sich so im Zentralserver die perfekten und genau personenspezifischen Daten generieren und für den Morbi-RSA nutzen.

Das Gesundheitsministerium hat der Öffentlichkeit diese eigentlichen Gründe für die Einführung der eGK und die Kombination mit dem Morbi-RSA nicht mitgeteilt. Für diese den Datenschutz aushebelnde Leistung erhielt Ulla Schmidt im Jahr 2004 den Big Brother Award – den „Oscar für Datenkraken“ in der Kategorie Gesundheit und Soziales.

Der Morbi-RSA verführt unter Umständen die Kassen dazu, möglichst teure Therapien zu genehmigen, weil sich die Ausgleichszahlungen nach dem „Morbiditätsaufwand“ richten, den die einzelnen Kassen betreiben. Je kränker die Versicherten einer Kasse erscheinen, desto mehr Geld gibt es. Den gleichen Effekt erzielt die bereits erfolgte Umstellung der Krankenhausabrechnungen nach diagnosebezogenen Fallpauschalen! Je mehr Krankheitsbilder einem Krankenhauspatienten zugeschrieben werden können, desto mehr Geld gibt es, unabhängig von der Dauer des Aufenthalts.

Umgekehrt kann die Kasse aber auch hingehen und bestimmte Medikamente als zu teuer für die Rezeptierung sperren. Die Medikamentierung und die damit zusammenhängende Bewilligung des Kostenträgers wird insoweit direkt vom Morbi-RSA Stempel bestimmt, das heißt, daß der behandelnde Arzt zwar ein Medikament empfiehlt, eine Freigabe aber nur nach dem Abgleich mit der Morbi-RSA Klassifizierung erfolgen kann. Gibt das e-GK System das Medikament für den spezifischen Patienten nicht frei, so müßte dieser seine Medizin selbst und ohne Vergütung durch die Krankenkasse bezahlen. Und wenn ein Patient die verschriebenen Medikamente nicht abholt, wird dies ebenfalls elektronisch dokumentiert.
Schöne Neue Welt?

Die Standardisierung, Digitalisierung und Computerisierung von Krankheitsbildern und ärztlichen Diagnosen ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur überwachten und durchkontrollierten Welteinheitskreatur! Denn eines ist doch klar: Ein Staat, der keine Hemmungen hat, sich Zugriff auf jedes Bankkonto zu verschaffen (Abschaffung des Bankgeheimnisses), der Kommunikationsdaten sammelt und hortet (Abschaffung des Postgeheimnisses), der biometrische Daten in Ausweise aufnimmt und sich heimliche Zugriffe auf private Rechner vorbehält, der schreckt mit Sicherheit auch nicht davor zurück, mittels einer klitzekleinen Gesetzesänderung oder auch ohne, dem neuen medizinischen Megaserver medizinische Daten zu entnehmen (Abschaffung des Arztgeheimnisses - natürlich nur zur Terrorbekämpfung oder zu unserem Wohl und Schutz, versteht sich! Eine eingängige Begründung wird sich von den staatlicherseits beschäftigten Propagandaexperten schon erfinden lassen). 

Wer die Germanische Neue Medizin® des Dr. med. Hamer auch nur halbwegs begriffen hat, der weiß, daß ein sachkundiger „Neumediziner“ aus der Kenntnis ärztlicher Symptomdiagnosen sehr genaue Rückschlüsse auf die psychische Verfassung (Psychosen sind Folgen von Konflikteinschlägen in der Großhirnrinde in bestimmten Kombinationen!) von Patienten ziehen kann. Die damit gegebenen Mißbrauchsmöglichkeiten möchte ich mir lieber nicht ausmalen!
Für eine Spende von 27,00 Euro an den Verein liefern wir 6 Ausgaben A 5 je 88 Seiten pro Jahr. Auf Wunsch können noch vereinzelte Exemplare oder Auszüge früherer Ausgaben mitgeliefert werden, die Hefte Folge 3-4.2005, 5-6.2005, 9-10.2005, 11-12.2005, 1-2.2006, 3-4.2006, 5-6.2006, 7-8.2006, 9-10.2006, 11-12.2006 (also 2006 komplett) sowie 1-2.2007 sind noch vorrätig.    
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